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Scheitert die Ehe, stellt 
sich im Hinblick auf die 
Aufteilung des ehelichen 

Vermögens die Frage nach dem 
Schicksal eines zum Vermögen 
eines oder beider Ehegatten 
gehörenden Unternehmens. 
Die Rechtslage scheint auf den 
ersten Blick eindeutig: Sachen, 
die zu einem Unternehmen 
gehören und Anteile an einem 
Unternehmen, die nicht der 
bloßen Wertanlage dienen, un-
terliegen nicht der Aufteilung, 
bleiben von der Scheidung also 
unberührt. In der Praxis ist die 
Abgrenzung zwischen privatem 
Vermögen und Unternehmens-
vermögen oft schwierig und 
wild umstritten. Fehldispositi-
onen können teuer kommen.

Wirtschaftsblatt: Wa-
rum sind Unternehmen von 
der Vermögensaufteilung im 
Falle der Scheidung ausge-
schlossen?
LOIBNER:  Zweck ist es, Un-
ternehmen und damit Arbeits-
plätze durch eine Scheidung 
des Unternehmers nicht zu 
gefährden.

Wirtschaftsblatt: Was 
fällt alles unter den Begriff 
Unternehmen?
sunder-plassmann:  Ein 
Unternehmen ist eine auf 
Dauer angelegte Organisation 
wirtschaftlicher Tätigkeit. Da-
runter fallen zB Unternehmen 
von Freiberuflern, Arztpraxen, 
Handwerks- und Industriebe-
triebe, aber auch Landwirt-
schaften. Auf die Größe kommt 
es nicht an.

Wirtschaftsblatt: Wo 
kann es Abgrenzungsschwie-
rigkeiten geben?
LOIBNER:  Das fängt bereits bei 
der Frage an, ob ein Unterneh-
men vorliegt. Die Vermietung 
eines Zinshauses gilt zB als Un-
ternehmen, womit das Zinshaus 
aus der aufzuteilenden Vermö-
gensmasse fällt. Schwieriger wird 
es schon bei der Vermietung von 
mehreren Vorsorgewohnungen, 
die, wenn ihre Verwaltung einen 
gewissen Organisationsgrad auf-
weist, ebenfalls als zu einem der 
Aufteilung entzogenen Unter-
nehmen werden können.

sunder-plassmann:  Und 
geht bei der Frage weiter, ob 
Vermögenswerte zum Unter-
nehmen gehören und damit der 
Aufteilung entzogen sind oder 
nicht. Zu denken ist an den privat 
genutzten Firmen-PKW und die 
mit dem Unternehmen räumlich 
verbundene oder zu Gunsten von 
Unternehmensverbindlichkeiten 
verpfändete Ehewohnung.

Wirtschaftsblatt: Kann 
die zum Unternehmen gehö-
rende Ehewohnung von der 
Aufteilung ausgenommen wer-
den?
LOIBNER:  Nein, die Ehewoh-
nung unterliegt stets der Auftei-
lung, auch wenn sie zum Unter-
nehmen eines der Ehepartner 
gehört. Ist die Ehewohnung 
allerdings zu Gunsten eines Un-
ternehmenskredits verpfändet, 
kann sich der in der Aufteilung 
zu berücksichtigende Wert der 
Ehewohnung reduzieren.

Wirtschaftsblatt: Zahlt es 
sich da nicht aus, zu „tricksen“ 
und die Ehewohnung zB kurz vor 
der Scheidung zu Gunsten des 
Unternehmens zu belasten?
sunder-plassmann:  Für 
eine Unternehmenswidmung 
muss zu erwarten sein, dass die 
belastete Ehewohnung im Fall 
des Falles auch verwertet werden 
muss. Die bloße Ausdehnung von 
Pfandrechten zu Gunsten der 
bereits hinreichend besicherten 
Bank auf die Ehewohnung reicht 
nicht aus, um die Ehewohnung 
nur zu einem verringerten Wert 
in die Aufteilung Eingang finden 
zu lassen. Darüber hinaus wird 
zur Vermeidung von Verschie-
bungen von Vermögensteilen in 
das Unternehmen deren Wert in 
die Aufteilung einbezogen.

Wirtschaftsblatt: Sind 
Unternehmensbeteiligungen in 
die Aufteilung einzubeziehen?
LOIBNER:  Anteile, die als bloße 
Wertanlage dienen, sind Erspar-
nisse und unterliegen der Auftei-
lung. Ist mit der Beteiligung eine 
Mitwirkung an der Unterneh-
mensführung verbunden oder 
steht eine rechtliche Möglichkeit 
zu, bei wichtigen Unternehmen-
sentscheidungen mitsprache-
berechtigt zu sein, liegt eine der 
Aufteilung entzogene Unterneh-
mensbeteiligung vor. 

Wirtschaftsblatt: Wie ver-
hält es sich mit den Erträgen, 
die das Unternehmen abwirft? 
Unterliegen diese der Auftei-
lung?
sunder-plassmann:  Wer-
den Erträge reinvestiert oder zur 
Bildung von Unternehmensrück-
lagen verwendet, unterliegen 
sie nicht der Aufteilung. Erst mit 
der Ausschüttung und der damit 
einhergehenden Umwidmung 
für den privaten Bereich werden 
Erträge zu Ersparnissen und un-
terliegen der Aufteilung. Gerät 
die Ehe in Schieflage, ist Unter-
nehmern daher zu raten, Erträge 
soweit wie möglich im Unterneh-
men zu belassen und erst nach 
Aufhebung der ehelichen Ge-
meinschaft auszuschütten.

Wirtschaftsblatt: Unter-
liegen Erlöse aus dem Verkauf 
des Unternehmens oder einer 
Beteiligung der Aufteilung?
LOBNER: Hier gilt das gleiche wie 
für die Erträge. Werden Erlöse aus 
dem Verkauf des Unternehmens 
oder einer Unternehmensbeteili-
gung reinvestiert, unterliegen sie 
nicht der Aufteilung. Werden sie 
ins private Vermögen überführt, 
sind sie aufzuteilen.

Wirtschaftsblatt: Was ist 
der maßgebliche Zeitpunkt, der 
für eine Ausschüttung oder für 
einen Verkauf einer Beteiligung 
abgewartet werden soll, um eine 
Einbeziehung in die Aufteilung 
zu vermeiden.
sunder-plassmann: Maß-
geblich dafür, was in die Auftei-
lung einzubeziehen ist, ist der 
Zeitpunkt der Aufhebung der 
ehelichen Gemeinschaft. Die 
eheliche Gemeinschaft ist auf-

gehoben, wenn zumindest einem 
Partner der Wille zu einem dem 
Wesen der Ehe entsprechenden 
Zusammenleben abhanden ge-
kommen ist. Auf eine räumliche 
Trennung kommt es nicht an.

Wirtschaftsblatt: Wie 
lässt sich dieser Zeitpunkt in der 
Praxis denn feststellen?
s u n d e r - p l ass m a nn  :  
Schwer. Um Sicherheit zu schaf-
fen, ist ein klarer Schnitt zu emp-
fehlen. Mit dem nicht bloß vorü-
bergehenden Auszug eines der 
Ehepartner aus der Ehewohnung 
ist von einer Auflösung der ehe-
lichen Gemeinschaft auszuge-
hen. Zur Vermeidung sonstiger 
Nachteile im Zusammenhang 
mit einem Auszug aus der Ehe-
wohnung sollte jedoch eine Tren-
nungsvereinbarung geschlossen 
werden.
LOIBNER:  Ist der Wille zur Schei-
dung gefasst und eine Veräuße-
rung des Unternehmens oder 
einer Unternehmensbeteiligung 
absehbar, kann es sich durchaus 
auszahlen, die Auflösung der 
ehelichen Gemeinschaft vorzu-
ziehen, um den Erlös aus dem 
Verkauf mit dem zukünftigen 
Ex-Ehepartner nicht mehr teilen 
zu müssen.

Wirtschaftsblatt: Wie 
kann sich ein Unternehmer ge-
gen die Risiken für den Fall der 
Scheidung absichern?
sunder-plassmann:  Am 
besten durch einen Ehevertrag.
LOIBNER:  Im Hinblick auf eine 
Scheidungsrate von 43% ist es 
verwunderlich, wie wenige der 
sonst täglich mit der Sorgfalt des 

ordentlichen Geschäftsmanns 
operierenden Unternehmer zur 
Minimierung des Scheidungs-
folgenrisikos einen Ehevertrag 
abschließen wollen.
Wirtschaftsblatt: Zahlt 
sich ein Ehevertrag überhaupt 
aus und hält ein solcher auch im 
Ernstfall?
sunder-plassmann:  Alle im 
Fall der Scheidung wirtschaftlich 
relevanten Fragen, beginnend 
mit dem nachehelichen Unter-
halt über die Aufteilung der Er-
sparnisse und des ehelichen Ge-
brauchsvermögens einschließlich 
der Ehewohnung bis zur Abgren-
zung von Unternehmenssphäre 
und Privatsphäre vorab durch 
einen Ehevertrag zu regeln, kann 
sich durchaus auszahlen.
LOIBNER:  Der Ehevertrag hält 
im Falle der Scheidung dann, 
wenn er mit Augenmaß verfasst 
und nicht der Versuch unternom-
men wird, den anderen Ehepart-
ner über den Tisch zu ziehen. 
Abgesehen davon, dass solche 
Versuche die Ehe zum Scheitern 
verurteilen können, bevor sie 
überhaupt geschlossen wurde.

Wirtschaftsblatt: Danke 
für das Interview.

interview. Gerät die Ehe in Schieflage, kann die private Krise rasch auf das von einem oder 
beiden Ehepartnern betriebene Unternehmen ausstrahlen. Worauf es im Falle der Scheidung 
ankommt, hat das Wirtschaftsblatt bei Sunder-Plaßmann Loibner & Partner nachgefragt.
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Auszeichnung für 
Axel Anderl und für 
DORDA BRUGGER JORDIS

Der britische Online-Rechts-
informationsdienst Internatio-
nal Law Office (ILO) hat Dorda 
Brugger Jordis gleich zweimal 
mit dem renommierten „Cli-
ent Choice Award 2012“ aus-
gezeichnet: Die Kanzlei ist 
Landessieger für Österreich, 
außerdem ehrt ILO den Leiter 
des IT-, IP- und Media-Desk 
der Kanzlei, Dr Axel Anderl, 
LL.M., für seine Tätigkeit im 
Bereich IT und eCommerce. 
Axel Anderl selbst hat große 
Freude an dieser internationa-
len Anerkennung seiner Tätig-
keit: „Als Partner von DORDA 
BRUGGER JORDIS freut es 
mich ganz außerordentlich, 
dass International Law Office 
neben meiner IT-Praxis auch 
unsere Kanzlei zur besten in 
Österreich gewählt hat!“

wolf theiss ernennt 
vier neue partner 

Die bekannte Wirtschafts-
anwaltssozietät gibt die Er-
nennung von vier weiteren 
Partnern bekannt: Sven Holl-
mann, Ciprian C. Glodeanu, 
Luka Tadic Colic und Benjamin 
Twardosz. Die Ernennungen 
werden rückwirkend zum 1. 

Januar 2012 wirksam. Erik 
Steger, Partner und Sprecher 
des Wolf Theiss Management 
Board, sagt: „Unsere neuen 
Partner haben gerade in den 
letzten Jahren gezeigt, dass 

sie ein tiefgehendes Verständ-
nis für das Geschäft und die 
Risiken ihrer Klienten haben 
und dadurch neue, oft krea-
tive Lösungen erarbeiten kön-
nen. Wir sind sehr stolz auf sie 
und es ist auch ihre Leistung, 
dass wir uns in unserer Regi-
on Mittel- und Südosteuropa 
den Ruf erarbeiten konnten, 
den wir haben.“
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